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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1994

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §45 Abs1 Z2;

VwGG §46 Abs1;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 93/13/0090

Rechtssatz

Eine Unaufmerksamkeit bei der Datierung einer Übernahmsbestätigung durch die Angestellte des Steuerberaters ist

nicht als "nicht verschuldet" anzusehen. Anders als nach § 46 Abs 1 VwGG schließt ein minderer Grad des Versehens

ein Verschulden iSd § 45 Abs 1 Z 2 VwGG nicht aus (Hinweis E 22.5.1990, 90/14/0067, 0068).
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